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Zitat von Susannea

Also E10 gibts bei uns erst mit Bachelor-Abschluss, eigentlich wird ja in beiden
Bundesländern nach den selben >Voraussetzungen eingruppiert, also könnte die
Auslegung scheinbar unterschiedlich sein.

Ich zitiere Teil 2 der TV-EntgO-L (Nichterfüller), Abs. 2, §4 (Seite 12).

Dort ist tariflich geregelt, dass Lehrer ohne Hochschulbildung in der Tätigkeit eines Lehrers
(nicht Fachlehrer) entweder in die Entgeltgruppe 9b oder 10 einzugruppieren sind.
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